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HAUSORDNUNG 

 

Daten der Institution: 
 

Name der Institution: Ungarndeutsches Bildungszentrum – Grundschule, 

Gymnasium, Fachgymnasium 

 

Sitz: 6500 Baja, Duna utca 33. 

 

E-Mail Adresse: altisk@mnamk.hu 

gimnazium@mnamk.hu 

 

Web-Seite: www.mnamk.hu 

 

Hauptdirektorin der 

Institution: 

Terézia Szauter 

 

Deutscher Direktor 

 

Peter Stübler 

Direktorin der Institution: Ivett Nuberné Honti 

 

Wirkungsbereich: Ungarn, die Stadt Baja und Umkreis 

 

Institutionstyp:  Deutsche Nationalitätenschule - Grundschule, 

Gymnasium und Technikum (Einheitliche Schule) 

 

Träger: Gemeinnützige Stiftung für die Institutionsträgerschaft 

des Ungarndeutschen Bildungszentrums 

 

Grundtätigkeit: Erziehung und Bildung der schulpflichtigen Kinder  
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1. Ziel und Geltung der Hausordnung 
 

Diese Hausordnung regelt alle Angelegenheiten, die mit der Arbeit in der Schule im Zusammenhang 

stehen sowie die Rechte und die Pflichten aller Beteiligten des schulischen Lebens, die 

Arbeitsordnung in der Schule, Unterricht und außerunterrichtliche Benutzung der Räumlichkeiten 

und der Umgebung. 

 

In dieser Hausordnung sind all die hausinternen Regelungen zusammengefasst, durch die die Rechte 

und Pflichten aller Beteiligten (Schüler, Lehrer, Eltern, technisches Personal) zur Geltung kommen. 

 

Die Regelungen dieser Hausordnung gelten sowohl auf dem Campus der Schule als auch auf allen 

schulischen Veranstaltungen (Theaterbesuch, Studienreise, Klassenausflug, Projekte, 

Schüleraustausch, Sportwettbewerb, Praktikum, gemeinnützige Arbeit usw.). Sie beziehen sich auf 

alle Beteiligten des schulischen Lebens, so auch auf die Eltern, soweit sie als gesetzliche Vertreter 

ihrer Kinder ihren Rechten nachgehen. 

 

 

1.1. Gesetzliche Grundlagen der Hausordnung 

 

-Nationales Erziehungsgesetz CXC/2011, 

-EMMI (Ministerium für Humanressourcen)- Verordnung 20/2012 (VIII.31.)  

-das Gesetz XXXI./1997 über Kinderschutz und über Vormundschaftsverwaltung, 

weiterhin die Geschäftsordnung und das Pädagogische Programm der Institution. 

 

 

1.2. Prinzipien bei der Gestaltung der Hausordnung 

 

Alle Beteiligten des Schullebens werden gleich behandelt. 

 

Die Grundprinzipien der Hausordnung sind deshalb die Freiheit, die Gegenseitigkeit und die 

Freiwilligkeit. Es bedeutet, dass jeder Beteiligte des Schullebens die gesetzlichen Pflichten freiwillig 

erfüllt. Aber den Beteiligten des Schullebens stehen die durch das Gesetz gesicherten Rechte zu, 

weil sie von den Beteiligten des Schullebens gegenseitig respektiert werden, denn sie wissen, dass 

Rechte und Pflichten in einem engen Kontakt miteinander stehen, sie sind voneinander untrennbar. 

Was für die eine Person ein Recht ist, kann für eine andere Pflicht bedeuten. 

 

 

2. Rechte der Schüler 
 

Die für die Schüler der Institution geltenden Rechte und Pflichten sind von der Einschreibung bis 

zum Auflösen des Schülerstatus‘ gültig. Über die Bedingungen der Errichtung des 

Schülerrechtsverhältnisses verfügt das Aufnahmeverfahren der Schule. Solch ein Rechtsverhältnis 

kann nur mit dem Einhalten der Freiwilligkeit entstehen. Mit der Errichtung  des 

Schülerrechtsverhältnisses wird der Schüler Bürger der Schule, für ihn gelten die Rechte der Schule, 
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jedes – durch das Gesetz vorgeschriebene – Recht steht ihm zu, und er muss jede – durch das Gesetz 

vorgeschriebene – Pflicht restlos erfüllen. 

 

2.1. Das Recht auf eine sichere Umgebung 

 

Jedem Schüler gebührt das Recht, sein Studium in einer gesunden und sicheren Umgebung zu 

absolvieren. Diese Voraussetzungen sind von den Leitern der Lehrinstitution zu sichern. Aus diesem 

Grund werden in den Schulgebäuden regelmäßige Kontrollen, Instandhaltungsarbeiten und 

Reparaturen durchgeführt. Die Möglichkeit der körperlichen Ertüchtigung wird auch außerhalb der 

Sportstunden gesichert. Es werden Arbeitsordnungen für die Benutzung der Schulgebäude 

entworfen. Die Mitarbeiter der Institution nehmen regelmäßig an Unfall- und 

Feuerschutzbelehrungen teil. 

 

2.2.  Das Recht auf eine regelmäßige Gesundheitsaufsicht 

 

Die regelmäßige Gesundheitsaufsicht wird durch das genaue Organisieren von verbindlichen 

ärztlichen Reihenuntersuchungen und durch die Tätigkeit des Schularztes sowie der Fürsorgerin 

sichergestellt. Die Sprechstunden des Schularztes sind von der Tür des Ärztezimmers abzulesen. 

Darüber hinaus organisiert die Schule regelmäßig Präventionsprogramme, um die Herausbildung 

einer gesunden Lebensplanung/weise bei den Schülern zu fördern. 

 

2.3.   Das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit; das Recht auf 

menschliche Würde und die Privatsphäre 

 

Jeder Schüler hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, dieser gebührt Schutz. 

Die Institution legt besonderen Wert auf die Entwicklung der Selbständigkeit und 

Eigenverantwortlichkeit der Schüler. 

Dieses Ziel wird sowohl in der Unterrichtsstunde, bei der Auswahl der Unterrichtsmethoden, als 

auch bei der Gestaltung der außerunterrichtlichen Programme verfolgt. Am Unterricht wird eine 

aktive und reflektierte Mitarbeit der Schüler erwartet. Sie werden auch in die Organisation von 

schulischen Veranstaltungen und Programme, wie z.B. Storchenball, Bandweihe, Schülerforum, 

Theatertag, usw. eingebunden, ein Teil dieser Veranstaltungen wird von den Schülern 

eigenverantwortlich organisiert. 

Die Entwicklung der Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Schüler kann nur im 

Einvernehmen mit den Eltern erfolgreich sein. Aus diesem Grund erwarten wir von den Eltern, dass 

sie unser Pädagogisches Programm und unsere Erziehungsprinzipien kennen lernen und ihre 

Verwirklichung unterstützen. Sie sollen unter Absprache mit den Lehrern dem selbständigen und 

eigenverantwortlichen Handeln ihrer Kinder freien Raum lassen (z.B.: Das Kind geht von Anfang 

an ohne Elternbegleitung ins Klassenzimmer, nimmt seine Schulsachen selbst hervor, schreibt 

selbständig die Hausaufgabe auf, usw.) 

Der Schüler darf weder wegen religiöser noch wegen ethnischer Zugehörigkeit, weder wegen der 

Herkunft noch wegen der sozialen Lage/sozialen Status oder geschlechtliche Identität benachteiligt 

werden.  
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2.4. Das Recht auf Datenschutz 

 

Die Schule speichert von den persönlichen Daten der Schüler nur diejenigen, welche aus der Sicht 

des schulischen Fortschritts unentbehrlich sind, und benutzt diese nur für die Ziele des Unterrichts, 

wie dies von der einschlägigen Rechtsordnung – unter anderen von der Datenschutz-

Grundverordnung (GDPR) - vorgeschrieben ist. Die Schule benutzt die persönlichen Daten der 

Schüler für keine anderen Zwecke, ausgenommen wenn die Eltern das in einer schriftlichen 

Erklärung genehmigen. 

 

2.5. Das Recht auf Bildung und Lernen 

 

In den modernen Gesellschaften spielt das menschliche Wissen eine immer größere Rolle. Aus 

diesem Grund hat jeder das Recht darauf seine Bildung und Wissen zu vermehren. 

Der Hauptschauplatz der Wissensaneignung und der Bildung ist die Schule. Es ist die Aufgabe der 

Schule das Recht auf Bildung und Lernen durch zeitgemäße Ausrüstungen, Lehrmittel, vorbereitete 

Lehrkräfte und moderne Lehrmethoden zu sichern. Diese Voraussetzungen können nur in enger 

Zusammenarbeit mit den Schülern geleistet werden. 

Jeder Schüler hat auch das Recht, über sein Wissen unter optimalen Umständen Rechenschaft zu 

geben.  

Aus diesem Grund kann eine Klassenarbeit/Klausur (Themen abschließende Arbeit) nur dann von 

einer Lerngruppe geschrieben werden, wenn der Fachlehrer diese mindestens eine Woche vor dem 

festgelegten Termin ankündigt und wenn die Vorbereitung für die Arbeit stattgefunden hat, bzw. 

wenn die Schüler die Anforderungen der Klassenarbeit kennen.  

An einem Unterrichtstag darf von ein und derselben Lerngruppe nur eine Klassenarbeit geschrieben 

werden. 

Falls der Schüler sich die Anforderungen des jeweiligen Jahrgangs angeeignet hat, hat er nach 

Absprache mit dem Fachlehrer das Recht, sich bei dem Direktor der Institution für eine 

Klassifikationsprüfung anzumelden. Über den Termin der Klassifikationsprüfung entscheidet der 

Direktor, die Anforderungen sind im örtlichen Lehrplan festgelegt. 

 

2.6. Das Recht auf Meinungsäußerung 

 

Die Schüler haben das Recht, unter Achtung der Menschenwürde ihre Meinung zu allen 

Angelegenheiten und zur Arbeit der sie erziehenden und unterrichtenden Lehrkräfte frei zu äußern 

und Fragen zu Problemen zu stellen, die ihren Unterricht betreffen, und zwar zunächst an die 

betreffende Lehrkraft, dann an den Klassenlehrer, dann an den Schulleiter und schließlich an die 

Leitung der Einrichtung. Sie können an die Leiter, die Pädagogen und an die Schulbehörde Fragen 

im Zusammenhang mit Problemen, die sich aus ihrem Studium ergeben, stellen. Auf die Fragen muss 

innerhalb von 30 Tagen eine sachliche Antwort gegeben werden.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Formen der Meinungsäußerung. Die Schüler können ihre 

Probleme mit dem Fachlehrer besprechen, diese auf den regelmäßig organisierten 
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Sitzungen/Generalversammlungen der Schülerselbstverwaltung (im Oktober oder November), bzw. 

bei den Interessen ausgleichenden Foren aufwerfen, welche von der Schülerselbstverwaltung im 

Sinne der Zusammenarbeit zwischen der Schülerschaft und dem Lehrkörper, mehrmals im Jahr 

organisiert werden können. Bei diesen Treffen können die Schüler jede, sie betreffende Frage mit 

den eingeladenen Leitern und Pädagogen besprechen. Bei den Foren können die Schüler selbst 

erscheinen, aber sie haben auch die Möglichkeit zu diesen Treffen die Vertreter der organisierten 

Schülergruppen zu schicken.  

Von diesen Treffen fertigen die Leiter der Schülerselbstverwaltung ein Protokoll an, welches den 

Klassenvertretern zugestellt wird, deren Klassen bei den Foren anwesend waren. Auf die hier 

aufgeworfenen Fragen bekommt die Leitung der Schülerselbstverwaltung bzw. der Schüler oder die 

Schülergruppe, welche die Frage gestellt hat, Antworten. 

Die Schüler können ihre Meinung über die in der Schule ablaufende Studienarbeit auch bei den 

regelmäßig durchgeführten generellen Messungen und Attitüde-Untersuchungen äußern. Diese 

Messungen müssen so organisiert werden, dass während der Schulzeit jeder Schüler mehrmals die 

Möglichkeit zur organisierten Meinungsäußerung bekommt. Diese Messungen werden von 

Arbeitsgruppen durchgeführt, welche von der Schule beauftragt werden. Sie bestehen aus 

Lehrkräften, bzw. aus den Vertretern der Schülerselbstverwaltung. Das Ergebnis und die 

Auswertung der Messung, die daraus resultierenden Erfahrungen werden, wenn die Arbeitsgruppe 

nicht anders entscheidet, nach dem Abschluss der Messung durch die Schulleitung öffentlich 

gemacht. 

 

2.7. Das Recht auf besondere Betreuung 

 

 

Jeder Schüler hat das Recht auf besondere Betreuung, wenn die Umstände es erfordern.  

Die besondere Betreuung wird von dem Erziehungsberechtigten des Schülers durch ein schriftliches 

Gesuch angeregt. Dieses Gesuch muss bei dem Direktor der Schule eingereicht werden. Dieser ist 

verpflichtet das Gesuch innerhalb von 14 Tagen zu beurteilen. Wenn die Begründetheit des Gesuchs 

nicht anhand der eingereichten Akten beurteilt werden kann, kann der Schulleiter den Antragsteller 

um die Beschaffung weiterer Unterlagen bitten. 

 

2.8. Das Recht auf die Wahl des Unterrichtsgegenstandes 

 

Die Schüler/Innen haben, innerhalb des rechtlichen Rahmens, bzw. des Rahmens der im 

Pädagogischen Programm und in der lokalen Regelung des Lehrplanes festgelegt wurde, das Recht 

auf die freie Wahl des Unterrichtsfaches. Aus diesem Grund können die Schüler bestimmter 

Jahrgänge außer ihren Pflichtfächern, frei aus dem Lehrangebot der Schule wählen. Bei ihrer Wahl 

können sie sich entscheiden, welche Fächer sie des Weiteren lernen wollen. Sie können auch 

bestimmen, ob sie während ihrer Vorbereitung aufs Abitur am Unterricht auf Mittel- oder 

Oberstufenniveau teilnehmen wollen. Wenn der Schüler sich entschieden hat, dass er die 

Unterrichtsstunden des von ihm frei gewählten Faches aus irgendeinem Grund nicht besuchen 

möchte oder stattdessen ein anderes Fach wählen möchte, hat er die Möglichkeit, das Recht auf freie 

Fächerwahl erneut auszuüben. Wenn der Schüler das Unterrichtsniveau wechseln will, hat er die 
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Möglichkeit dieses Recht am Halbjahresende des 11. und 12. Jahrganges, oder am Ende des 11. 

Jahrganges aber spätestens bis 7. September auszuüben. Wenn er das Fach ändern will, hat er die 

Möglichkeit, das Recht am Ende des 11. Jahrganges oder spätestens bis 7. September auszuüben. 

 

Jede Wahl- und Änderungsabsicht muss dem Direktor der Schule schriftlich eingereicht werden, der 

Wechsel darf erst dann stattfinden, wenn der Schulleiter diesen anhand des Antrags genehmigt. Der 

Einreichtermin für die Anträge ist die jeweilige Notenkonferenz (am Halbjahresende oder am 

Schuljahresende), im Fall einer erfolgreichen Sprachprüfung kann der Direktor individuelle 

Entscheidungen treffen.  

Wenn jemand ein Fach wechselt, hat die Schule die Möglichkeit, ihm eine Ausgleichs- oder 

Notenprüfung vorzuschreiben.  

 

Im Deutsch-Ungarischen Zweig ist der Wechsel des frei gewählten naturwissenschaftlichen Faches 

nur nach einzelner/individueller Beurteilung, in einem (wohl)begründeten Fall, auf Vorschlag des 

Fachlehrers, nach einer Ausgleichsprüfung und ausschließlich im 11. Jahrgang möglich. 

Einreichtermin des Antrags ist 1. Dezember.  

Am Anfang des Schuljahres darf der Schüler nicht obligatorische Unterrichtstätigkeiten oder 

obligatorisch gewählte Unterrichtstätigkeiten, Arbeitsgemeinschaften wählen. Nach der 

Wahl/Entscheidung werden der Besuch der gewählten Stunden sowie die Aneignung des 

Unterrichtsstoffes und der fachlichen Anforderungen Pflicht des Schülers. 

 

2.9. Das Recht auf Information/Informierung 

 

Jedem Schüler muss zu den Dokumenten, die benötigt werden, um seine Rechte ausüben zu können, 

der Zugang gesichert werden. Aus diesem Grund sind die wichtigen Dokumente der Schule 

öffentlich. In der Schulbibliothek und im Lehrerzimmer sind die gültigen Exemplare, welche die 

Tätigkeiten der Schule regeln, Hausordnung, Geschäftsordnung, Pädagogisches Programm, das 

Programm des Qualitätsmanagements, Jahresarbeitsplan, Regelung der Schülermitverwaltung 

zugänglich. Diese Schriften können von den Schülern in der Schule gelesen, aber nicht ausgeliehen 

werden (Auf Wunsch, ist der Bibliothekar verpflichtet auf die Kosten des Auftraggebers eine Kopie 

anzufertigen). Die Schule veröffentlicht die erwähnten Dokumente auch auf ihrer Homepage.  

Am ersten Schultag bekommt jede Klasse ein Exemplar der Hausordnung, diese kann auch von der 

Homepage der Schule runtergeladen werden, auch der Klassenlehrer ist im Besitz eines Exemplars.  

Die Schüler könnten darüber hinaus Informationen brauchen, welche inhaltlich nicht in den 

erwähnten Dokumenten zu finden sind. Diese Informationen werden durch verschiedene Kanäle bei 

den Schülern während des Schuljahres ankommen.   

Am Anfang jedes Schuljahres werden die Schüler durch die Fachlehrer über die fachlichen 

Anforderungen, über die im Lehrplan festgelegten Voraussetzungen des Vorankommens, über die 

Formen und Weisen der Leistungsmessung und über die damit verbundenen schulischen Pflichten 

informiert. 

Jeder Schüler hat das Recht darauf, über seine schulischen Fortschritte genaue, ausführliche und 

sachliche Informationen zu bekommen. Die schriftliche Abfrage/Kontrolle ist eine mögliche Form 

der Widerspiegelung des Lernniveaus. Aus diesem Grund sind die Fachlehrer verpflichtet die 

schriftlichen Abfragen innerhalb von 5, die Klausuren innerhalb von 15 Werktagen zu korrigieren 
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und diese ausgewertet den Schülern auszuhändigen. Wenn sie dies versäumen, soll der Vertreter der 

Lerngruppe dies der Schulleitung melden. Für das Nachschreiben der versäumten Klassenarbeiten 

sichert die Schule monatlich einen Termin am Nachmittag. Die Schüler sollen sich dazu selbstständig 

anmelden. Wenn sie es versäumen, müssen sie die Konsequenzen selber tragen. Sie können z. B. am 

Ende des Schuljahres nicht benotet werden (siehe 3.12. Pflichten).  

Die Eltern können in einer - von der Schule festgelegten und bekanntgegebenen - Weise 

Informationen über die schulischen Ergebnisse ihres Kindes auch aus dem E-Klassenbuch 

bekommen. 

Neben dem Sekretariat des Gymnasiums verfügt jede Mittelschulklasse über einen 

Informationsordner, den der Klassensprecher oder ein anderer Vertreter der Klasse jeden Tag 

kontrolliert und welcher dann die gemeinwichtigen Informationen an das Schwarze Brett der Klasse 

aushängt.   

 

Die Verantwortung des Schülers ist, dass er sich über die Stundenplanveränderung, bzw. über die 

Lerngruppe betreffenden Auskünfte selbstständig informiert: In den einzelnen Institutionseinheiten 

befinden sich die Informationen auf dem Schwarzen Brett, sowie auf der Homepage der Schule.  

 

2.10. Das Recht auf Überprüfung der schriftlichen Noten     

 

Wenn der Schüler der Meinung ist, dass der Lehrer bei der Bewertung seiner Leistung einen Fehler 

begangen hat, hat er Recht auf ein Gespräch mit dem Lehrer. In diesem Fall soll er den Fehler konkret 

bestimmen und dessen Charakter bewerten. Er darf während des Gesprächs seine Lehrmittel 

benutzen. Wenn seine Argumentation vom Fachlehrer nicht akzeptiert wird und die Entscheidung 

vom Schüler nicht angenommen wird, kann er sich an den Direktor der Schule wenden. Der Direktor 

muss die Angelegenheit überprüfen. Er ist verpflichtet, einen Fachlehrer zu bestimmen, der die 

Kontrolle der geschriebenen Arbeit nachprüfen soll. Er schreibt darüber einen Bericht. Der Direktor 

muss diesen Bericht dem Schüler überreichen. 

 

2.11. Das Recht auf die Teilnahme an den Aktivitäten des Schülerkreises 

 

Die Schüler der Schule sind in Klassen und Lernergruppen organisiert, aber sie haben das Recht 

darauf, Schülerzirkel, Selbststudienkreise, Sportkreise zu gründen. 

Die Tätigkeit/Aktivität des Schülersportkreises wird im Rahmen des Schülersportvereines gesichert. 

Jeder Schüler wird mit der Immatrikulation (an der Schule) Mitglied des Vereines, dadurch hat er 

das Recht auf Teilnahme an den - von dem Verein organisierten - Sportaktivitäten und 

Sportwettbewerben. Mit dem Unterschreiben der Erklärung bei der Immatrikulation nehmen die 

Schüler die Summe und die Einzahlungsmethode des Mitgliedsbeitrags des Vereins an. 

Die Gründung verschiedener Zirkel kann von jedem Schüler angeregt werden. Der Schülerzirkel 

kann nur dann als Verein angesehen werden, wenn er Mitglieder (mindestens 10 Schüler) hat, sein 

Programm sich auf mindestens ein Jahr ausdehnt und wenn er von einem Erwachsenen, der als 

Lehrer, als erwachsener Arbeiter, als Elternteil oder ehemaliger Schüler eine Bindung zur Schule 

hat, unterstützt. Die Ingangsetzung des Schülerkreises, des Selbststudienkreises usw. kann nur mit 

dem Einverständnis der Schülerselbstverwaltung bzw. der Schulleitung erfolgen, deswegen soll das 
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Programm des Zirkels mindestens zwei Wochen vor der Ingangsetzung einem Mitglied der 

Schulleitung vorgestellt werden. 

 

2.12. Das Recht auf Interessen- und Rechtsschutz 

 

Es ist das Recht der Schüler, sich wegen ihrer Interessenvertretung an die Schülerselbstverwaltung 

(SMV) zu wenden, bzw. nach den rechtlichen Kriterien Abhilfe ihrer Beschwerden zu verlangen 

(Ges. CXC/2011 über die nationale öffentliche Erziehung 36. §). Die Schülerleitung kann, nach der 

Geschäftsordnung der Schülerselbstverwaltung, von jedem Schüler wegen ihrer Probleme und 

Sorgen aufgesucht werden, und in solch einem Fall sind die Leiter der Schülerselbstverwaltung dazu 

verpflichtet, die Interessen der Schüler auf die rechtlich festgelegte Art und Weise zu vertreten. Die 

Leiter der Selbstverwaltung können die Angelegenheiten der Schüler, falls notwendig und wenn die 

Schüler damit einverstanden sind, vor der Schulleitung oder der Schulbehörde eröffnen.  

 

2.13. Der Kompetenzbereich der Schülermitverwaltung (SMV) 

 

Die Schulleitung ist verpflichtet, die Meinung der Schülermitverwaltung bei Fragen einzuholen, von 

denen größere Schülergruppen betroffen sind.  

Als eine größere Lernergruppe gilt jene organisierte Gemeinschaft, welche eine ständige 

Mitgliederzahl von 15 Personen zählt und über einen, für mindestens ein Schuljahr gültigen 

Arbeitsplan verfügt.  

Wenn die Schulleitung im Begriff ist, eine Anordnung zu bringen (Maßnahme zu ergreifen), welche 

eine oder mehrere große Gemeinschaften betrifft, dann muss sie sich vor der Einführung der 

Anordnung mit den Leitern der Schülerselbstverwaltung, bzw. mit den Vertretern der betroffenen 

Gemeinschaften absprechen. In solchen Fällen verfügen die Schüler über das Recht auf Anhörung 

und Meinungsäußerung: 

- vor der Annahme der Geschäftsordnung und der Hausordnung der Schule; 

- bei Disziplinarverfahren; 

- beim Erstellen des Arbeitsplanes der Schule; 

- bei Entscheidungen, die die Schülergemeinschaft betreffen; 

- bei der Erstellung und Annahme von Berichten, die die Situation der Schüler analysieren und 

auswerten; 

- bei der Ausschreibung und Organisation von Wettbewerben für Schüler; 

- bei der Festlegung der Geschäftsordnung und des Programms des Schülersportvereins  

- bei der Gestaltung der Benutzungsordnung der Bibliothek und der Sportanlagen; 

- bei der Festlegung von Formen weiterer Beschäftigungen; 

- bei den Sitzungen der Mensabeauftragten über die Qualität des Essens in der Schulmensa; 

- über weitere Angelegenheiten, die von der Geschäftsordnung der Schule geregelt sind.  

 

Die genaue Beschreibung des Rechtsbereiches der Schülerselbstverwaltung ist in ihrer eigenen 

Geschäftsordnung zu finden.  

 

 

2.14. Das Recht auf die Einleitung eines Verfahrens 
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Wenn einem Schüler Rechtskränkung widerfahren ist, wenn er sich mit einer Entscheidung nicht 

abfinden kann, dann kann im Fall von Minderjährigen, dessen Pflegebeauftragter, die Überprüfung 

des Falles nach den geltenden rechtlichen Kriterien anregen. 

 

2.15. Teilnahme an Entscheidungsfindung 

 

Jede/r Schüler(in) der Schule hat das Recht darauf, Teil der Entscheidungen zu sein, welche ihn oder 

andere Schüler betreffen.  

Dieses Recht kann durch die Schülerselbstverwaltung, mit der Hilfe der Elternorganisation oder der 

Klassengemeinschaften ausgeübt werden, doch sie können von diesem Recht auch persönlich 

Gebrauch machen. In solch einem Fall müssen die Schüler ihre Verbesserungsvorschläge, 

Anregungen schriftlich dem Schulleiter einreichen. Auf solche Anregungen ist der Schulleiter 

verpflichtet - von dem Datum des Einreichens gerechnet - in 30 Tagen zu antworten. 

 

2.16. Das Recht auf einen Sonderschülerstatus 

 

Falls die persönlichen Fähigkeiten und die spezielle Lage des Schülers das begründen, und es in 

Bezug auf seine Entwicklung und erfolgreiche Fortsetzung seiner schulischen Laufbahn von Vorteil 

ist, kann zur Erfüllung der Schulpflicht für eine bestimmte Zeit eine sog. individuelle Arbeitsordnung 

beantragt werden. Der Antrag wird für das nächste Schuljahr bis zum 15. Juni von den Eltern, bei 

volljährigen Schülern vom Schüler an das zuständige Amt gestellt. (Erziehungsgesetz: Nkt. 45. § 

(5)) 

 

 

Jeder Schüler hat das Recht darauf, einen Sonderschülerstatus (Privatschüler, Gastschüler) zu 

erhalten. Solche Ansprüche müssen in Form eines schriftlichen Gesuchs beim Direktor der 

Institutionseinheit eingereicht werden. Es müssen dem Gesuch die Dokumente beigefügt werden, 

welche die Rechtmäßigkeit des Gesuchs untermauern.  

Die Gesuche, die auf solche Weise eingereicht werden, sind von dem Direktor binnen zehn 

Arbeitstagen zu beurteilen, bzw. muss der Antragsteller schriftlich benachrichtigt werden. 

 

2.17. Das Recht auf Sozialhilfe 

 

Die Schüler haben das Recht auf Hilfe aus sozial bedingten Gründen (auf Sozialhilfe). (Knt. 46.§ (4) 

Die Schule verfährt nach dem Gesetz im Fall jedes Schülers,  der ein subjektives Recht auf solche 

Unterstützung hat. Sie müssen durch die Klassenlehrer, Gruppenleiter rechtzeitig darüber informiert 

werden, wann sie ihre Gesuche einreichen, bzw. mit welchen Dokumenten sie ihre Berechtigung 

beweisen müssen. Die Zuwendung kommt nur dem Schüler zu, der den Informationen gemäß sein 

Gesuch eingereicht und die nötigen Dokumente beigefügt hat. 
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3. Pflichten der Schüler 
 

 

3.1. Die Schüler sollen mit ihrem aktiven Beitrag eine gefahrenfreie Umgebung sichern. Wenn sie 

eine gesundheitsgefährdete Situation, (Gegenstände, Gebäude) sehen, sind sie verpflichtet es zu 

melden.  

3.2.  Wenn jemand unwillkürlich oder absichtlich Schaden verursacht, dann muss er nach den 

Gesetzen den verursachten Schaden begleichen. 

3.3.   Jeder Schüler muss bei ärztlichen Untersuchungen erscheinen. 

3.4.  Jeder Schüler muss die Persönlichkeitsrechte anderer beachten. Niemand darf die Gefühle 

anderer Personen wegen Religion, Nationalität, gesellschaftlichen Standes oder 

geschlechtliche Identität verletzen. Wer dagegen verstößt, begeht unabhängig von Wille und 

Absicht ein schweres Vergehen. 

3.5. Jeder Schüler muss die persönlichen Daten anderer Personen respektieren, er darf diese Daten 

in keiner Form weiterleiten. 

3.6.  Jeder Schüler ist verpflichtet, die Verwirklichung des Rechtes anderer Schüler auf Bildung und 

Lernen zu ermöglichen. Da der Hauptschauplatz der Umsetzung dieser Rechte die 

Unterrichtsstunde ist, ist jeder verpflichtet, in der Stunde pünktlich zu erscheinen und sich so 

zu benehmen, dass er seine Mitschüler nicht stört. 

3.7. Jeder Schüler muss die von dem Fachlehrer vorgeschriebenen Arbeitsmaterialien und Lernmittel 

in die Unterrichtsstunde mitnehmen. 

3.8.  Das Fehlen der Lernmittel wird von den Fachlehrern aufgeschrieben und zur Fleißnote 

gerechnet. Das Fehlen der Lernmittel befreit nicht von der Leistungskontrolle. 

3.9.  Die Grundschulkinder müssen jeden Tag das Kontrollheft/Notenheft in der Schule dabei 

haben. Das Kontrollheft/Notenheft ist ein offizielles Dokument, das zu beschädigen, 

dekorieren, kritzeln ist verboten. Es ist eine Pflicht der Eltern, jede schriftliche Nachricht von 

der Schule zu unterschreiben. Wenn man das Heft verliert, muss es dem Klassenlehrer 

gemeldet werden. 

3.10. Die Grundschulkinder sind verpflichtet, die erhaltenen Noten unverzüglich in das Notenheft 

einzutragen und vom Fachlehrer unterschreiben zu lassen, weiterhin, noch an dem Tag, oder 

bis spätestens zur nächsten Klassenleiterstunde, die Eltern unterschreiben zu lassen. 

3.11. Die Schüler sind verpflichtet, am Unterricht ihren Fähigkeiten und Begabung entsprechend 

aktiv teilzunehmen, um sich dadurch gemeinsam Kenntnisse erwerben zu können. Die 

Anforderung der aktiven Mitarbeit bezieht sich sowohl auf den täglichen Sportunterricht als 

auch auf Heilgymnastik. Die Abwesenheit gilt in diesem Fall auch als unentschuldigt. 

3.12. Jeder Schüler hat das Interesse, dass er ein objektives Bild über seinen eigenen Lernprozess 

hat, deswegen muss jeder Schüler über sein Wissen regelmäßig berichten. Wenn er einen 

vereinbarten Test versäumt, muss er mit dem Fachlehrer einen Nachschreibetermin 

ausmachen und den Test baldmöglichst nachholen. Wenn der Schüler den Test erneut aus 

Eigenschuld versäumt, muss er die Konsequenzen selber tragen. Siehe: 2.9. 

3.13. Kaugummis, Getränke und Speisen sind während des Unterrichts verboten. Während des 

Unterrichts dürfen keine Getränke und Speisen auf den Tischen und Bänken stehen. 
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3.14. Jeder ist verantwortlich für die Sauberkeit der Schule, der Klassen und ihrer Einrichtung. 

Wände, Dekorationen und Bänke sollen sauber gehalten werden. Die Schüler sollen sich auf 

dem Schulhof zweckmäßig benehmen und die Spielgeräte nicht zerstören. 

3.15. Die Schüler haben darauf zu achten, dass die Toiletten sauber gehalten werden.  

3.16. Die Schüler sollen sauber und gepflegt, dem Wetter und dem Programm entsprechend 

gekleidet, und nicht in Befremden erweckenden Kleidung zur Schule kommen.  

3.17. Jeder Schüler darf seine Meinung über jede Frage, die sich oder seine Mitschüler betrifft, frei 

äußern, aber die persönlichen Rechte aller betroffenen Personen müssen geachtet werden. 

Die Meinung soll konstruktiv sein und soll die Lösung des Problems anstreben. Kein Schüler 

darf die Meinung von anderen zu stark, die Persönlichkeitsrechte der anderen außer Acht 

lassend (mit Gewalt) beeinflussen.  

3.18. Mit der Wahl eines Fachzirkels verpflichtet sich der Schüler zur regelmäßigen Teilnahme. Die 

Anforderungen der Fachzirkel sollen genau so erfüllt werden, wie die des Rahmenplans. Ihr 

Versäumen hat die gleichen Konsequenten wie das Versäumen der Pflichtstunden. 

3.19. Die Art der Informierung der Schüler wird in dem ersten Kapitel festgelegt. Jeder Schüler ist 

verpflichtet, an den Bekanntmachungen teilzunehmen, die über die persönlichen Rechte 

informieren. Wenn diese Bekanntmachungen versäumt werden, trägt jeder Schüler selbst die 

Verantwortung. 

3.20. Wenn sich der Schüler zu einem Schülerfachzirkel freiwillig angemeldet hat, ist er verpflichtet, 

seinen Fähigkeiten und seiner Begabung entsprechend an den Aktivitäten aktiv teilzunehmen.  

3.21. Die Schülerselbstverwaltung der Schule beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Jeder 

Schüler unserer Schule kann die Schülerselbstverwaltung um den Schutz seiner Interessen 

bitten. Die Schüler dürfen die Arbeit der Schülerselbstverwaltung in keiner Weise hindern. 

3.22. Die Schüler sind verpflichtet, nach ihrem Lebensalter gerichtet, bei den Vorbereitungen zu 

schulischen Veranstaltungen zu helfen und nach deren Ende nach Anweisungen ihrer Lehrer 

aufzuräumen. Wer diese Pflicht nicht erfüllt, begeht einen disziplinarischen Verstoß und 

versäumt seine Pflicht. 

3.23. Die Schüler der Institution in den 9.-11. Jahrgängen haben laut dem Nationalen 

Erziehungsgesetz an einer 50-stündigen gemeinnützigen Arbeit (Sozialdienst) teilzunehmen. 

Deren detaillierte Beschreibung ist in der „Regelung über den schulischen Sozialdienst des 

Ungarndeutschen Bildungszentrums“ zu lesen. Die Schüler sind verpflichtet, sich anhand der 

auf der Internetseite der Schule veröffentlichten Regelung zu informieren, die darin 

festgelegten Termine einzuhalten. 

3.24. Wenn jemand einen für sich selbst, seine Mitschüler, die Angestellten von der Schule oder 

andere Personen gefährlichen Zustand, Tätigkeit oder Unfall  bemerkt hat, soll es 

unverzüglich dem Aufsicht führenden Lehrer oder einem anderen Angestellten melden. Über 

den Unfall wird ein Protokoll geschrieben.  

3.25. Jeder Schüler ist verpflichtet, den von ihm oder von jemand anderem verursachten Schaden zu 

melden. Im Fall von absichtlicher Schadenverursachung beantragt die Schule gegenüber den 

Eltern einen Schadenersatz. Der Schadenfall in Folge von undiszipliniertem Benehmen zieht 

disziplinarische Konsequenzen nach sich. 

3.26. Um die Datenverarbeitung zeitig abwickeln zu können, besteht die Pflicht für jeden Schüler, 

die von der Schule vorgegebenen Fragebögen und Erklärungen den Eltern vorzulegen und 

diese bis zur Abgabefrist in der Schule einzureichen. 
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3.27. Schüler, die die normative Unterstützung in Anspruch nehmen, sind verpflichtet,  die zum 

Verleih erhaltenen Lehrbücher und Atlanten der Schule sorgfältig zu gebrauchen, vor 

Schaden zu bewahren  und diese am Ende des Schuljahres bis zur Abgabefrist vollständig an 

die Schule abzuliefern, da diese Eigentum der Schule sind. Andernfalls muss der Preis der 

Lehrbücher erstattet werden.  

3.28. Wer die Schule verlässt oder von dort abgeht, muss die Lehrbücher bzw. die von der Schule 

bereitgestellten Lernmaterialien abgeben. In der Bibliothek bzw. im Sekretariat des 

Hauptdirektors lässt der Schüler vom Bibliothekar oder der Sekretärin jenes Dokument 

unterzeichnen, mit dem er bescheinigt, dass er alle Lernmittel abgegeben hat und er gibt es 

in der entsprechenden Institution (Grundschule, bzw. Gymnasium) im Sekretariat ab.  

3.29. Die Grundschulschüler in der Unterstufe müssen in der Heizsaison Wechselschuhe tragen.  

 

 

4.  Die Arbeitsordnung der Schule 
 

 

4.1. Die Arbeitsordnung der Schule wird am Anfang des Schuljahres vom Lehrerkollegium 

festgesetzt. In dieser Arbeitsordnung gelten die Vorschriften des Kultusministers für das 

jeweilige Schuljahr und auch die Vorschläge der Schülermitverwaltung werden berücksichtigt. 

4.2.   Das Lehrerkollegium entscheidet über die Arbeitsordnung. Im Arbeitsplan der Schule werden 

sowohl die traditionellen Programme der Schule, als auch die unterrichtsfreien Tage festgelegt. 

Darüber werden die Schüler von ihrem Klassenlehrer informiert; Eltern bekommen die 

Informationen an Elternabenden, und  über die Homepage der Schule. 

4.3. Die Unterrichtsstunden, die AG-s, die Nachhilfestunden und andere Beschäftigungen dauern 

gewöhnlich 45 Minuten. 

4.4.  Die Schüler und Lehrer müssen spätestens 10 Minuten vor dem Unterrichtsbeginn in der Schule 

sein.   

4.5. Der Verlauf des Unterrichtstages wird von dem Stundenplan und von der Klingelordnung 

bestimmt. 

4.6. Klingelordnung der Grundschule, des Gymnasiums und des Fachgymnasiums: 

 

Vorklingeln: um 7.35 

 

1. Stunde    745  -      830  

2. Stunde    840 -      925 

3. Stunde    940 -    1025 

4. Stunde  1035      -    1120 

5. Stunde  1130 -    1215 

6. Stunde  1225 -    1310 

7. Stunde  1320 -    1405 

Mittagspause  1405  -     1440 (für das Gymnasium und das Fachgymnasium) 

8. Stunde  1440 -    1525 

9. Stunde  1530 -    1615 
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4.7.  In der Unterstufe gibt es kein Klingeln, die Lehrkräfte gestalten den Tagesablauf je nach der 

Belastbarkeit der Schülergruppe. 

4.8.  In der Unterstufe wird der Schultag von Montag bis Donnerstag zwischen 7.45 – 17.00 Uhr, 

am Freitag bis 14.30 Uhr gestaltet. An diesem Tag wird ab14.30 Uhr für Interessenten 2 

Stunden Klubhortbeschäftigung angeboten. 

4.9. In den Jahrgängen 1-2 können die Schüler und ihre Eltern von zwei Unterrichtsformen 

wählen: 

 

4.9.1. Ganztagsschule: die Schulstunden und die ungebundene, individuelle Lernzeit erscheinen 

bis 16.10 Uhr abwechselnd im Stundenplan. 

4.9.1.1 Tagesordnung der Ganztagsschule: es gibt kein Klingeln, die Pädagogen können den 

Unterrichtsrhythmus dem Lerntempo und Pausenbedarf der Schüler anpassen, so kann es 

bei den unten aufgeführten Uhrzeiten zu Abweichungen kommen. 

 

Ganztagsschule (Montag- Donnerstag)                  Ganztagsschule (Freitag) 

           

 

4.9.2. Schulhort: die Schulstunden werden in einem Block am Vormittag und unmittelbar nach 

dem Mittagessen gehalten, die Hausaufgaben werden am Nachmittag gemacht. 

         In den Jahrgängen 3-4 lernen die Schüler im Schulhort. 

 

4.9.2.1. Schulhortaktivitäten 

 

7.45 – 12.15 oder 7.45 – 13.05 Unterrichtsstunden 

Mittagessen 

von Montag bis Donnerstag: 

zwischen 13.45 – 16.10 Uhr (selbstständiges) Lernen  

Am Freitag: Klub-Schulhort 

 

4.10. Mensa 

 

 

4.10.1. Grundschulkinder in der Unterstufe essen unter Lehreraufsicht zusammen mit der Klasse zu 

Mittag.  

4.10.2. Grundschulschüler in der Oberstufe, Gymnasial- bzw. Fachgymnasialschüler essen nach 

dem Unterricht selbständig zu Mittag. 

4.10.3. Die Schüler gehen nach einem, gemäß der Aufnahmefähigkeit der Mensa, festgelegten Plan 

zu Mittag essen. Die Gymnasial- uns Fachgymnasialschüler dürfen von Montag bis Freitag 

ab 12.45 Uhr zu Mittag essen.  

 

 

7.45-12.00 Unterrichtsstunden, 

Frühstück, selbständiges Lernen 

7.45-12.00  Unterrichtsstunden, 

Frühstück, selbständiges Lernen 

12.00-13.00  Mittagessen , Freizeit 12.00-13.00 Mittagessen , Freizeit 

nach 13.00 Uhr Unterrichtsstunde , 

selbstständiges Lernen 

13.00-14.00  Unterrichtsstunde , 

selbstständiges Lernen 

             16.10 Jause             ab 14.30 Klub-Schulhort 

bis 17.00 Spiel, Fachzirkel  
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5. Allgemeine Regeln und Vorsichtsmaßnahmen           
 

5.1. Die Schüler nehmen am Anfang jedes Schuljahres an Unfallschutz- und     Feuerschutzvorträgen, 

bzw. an Unfallschutz- und Feuerschutzübungen teil. Wenn sie nicht anwesend waren, müssen 

sie den versäumten Unterricht nachholen. Die Fachlehrer geben am Anfang des Schuljahres 

die Vorschriften für die Benutzung der spezifischen Fachräume, beziehungsweise der 

Sporthalle bekannt. Ausführliche Regelung in der Anlage der Hausordnung. 

5.2. Technische Geräte dürfen Schüler nur unter Aufsicht der Fachlehrer in Gebrauch nehmen, so 

zum Beispiel: der Gebrauch von elektrischen Einrichtungen/Geräten in den Klassenräumen 

ist ohne Erlaubnis des Lehrers nicht gestattet. 

5.3 Jeder Schüler und Mitarbeiter ist verpflichtet, sich in den Gebäuden so zu verhalten, dass Unfälle 

vermieden werden können. /Vor allem auf den Fluren und auf den Treppen/ 

5.4. Im Interesse der Vermeidung der schulischen Unfälle ist es verboten - während der 

Unterrichtszeit, in den Pausen, in Hohlstunden und während der schulischen Veranstaltungen 

- das Schulgebäude zu verlassen. Ausnahme: Gymnasiasten während ihrer Mittagspause von 

13.55-14.30. Schülern, die das eingezäunte Schulgelände ohne Erlaubnis verlassen, wird eine 

Mahnung erteilt. Schüler unter 14 Jahren, die sich während der Unterrichtszeit aus 

irgendeinem Grund (z.B.: Arztbesuch) nicht auf dem Campus aufhalten, müssen eine 

schriftliche Erlaubnis von den Eltern oder der Schule bei sich haben.  

5.5. Für Veranstaltungen außerhalb des Campus (z.B.: Museums- und Bibliotheksbesuch, 

Zahnarztbesuch) sichert die Schule den Schülern Begleitung. 

5.6. Die Schüler dürfen ohne Erlaubnis keine gefährlichen Gegenstände mit sich führen, denn diese 

können Unfälle verursachen. 

5.7. Die Ordner einer Klasse werden der Gruppenteilung gemäß ab Anfang des Schuljahres vom 

Klassenlehrer nach der Namensliste eingeteilt. (Von jeder Gruppe ein Schüler) 

5.8.  Jeder Schüler hat die Pflicht auf die Ordnung und Sauberkeit der Schule und ihrer Umgebung 

zu achten. Jeder Schüler ist verpflichtet, sich umweltbewusst zu verhalten, mit den 

Ressourcen der Schule sparsam umzugehen (Stromverbrauch, Heizenergie, Wasser- und  

Materialverbrauch) und die Möglichkeiten der selektiven Mülltrennung zu nutzen.  Wenn 

jemand Unordnung verursacht hat, ist er verpflichtet den ursprünglichen Zustand wieder 

herzustellen. 

5.9. An den Veranstaltungen an unterrichtsfreien Arbeitstagen müssen alle Schüler teilnehmen. 

Wenn sich jemand fernhält, sich verspätet oder früher weggeht, ist er verpflichtet, seine 

Abwesenheit zu bestätigen. Falls er keine Bestätigung hat, gelten diese Stunden für 

unentschuldigt. 

5.10. Jeder Schüler ist verpflichtet an feierlichen Veranstaltungen die Schuluniform zu tragen. Diese 

ist für Jungen eine dunkle Hose, weißes Hemd sowie eine Krawatte; für Mädchen ein 

halblanger dunkler Rock oder eine dunkle Hose mit Matrosenbluse mit dem Logo der Schule 

(im Gymnasium) oder eine weiße Bluse mit Kragen mit dem Logo der Schule (in der 

Grundschule). 

5.11. Schmuck und Wertsachen sowie Geld dürfen die Schüler nur auf eigene Verantwortung in die 

Schule mitbringen. Die Schüler dürfen ab der 5. Klasse nach dem Unterricht weder ihre 

Bücher noch Sportsachen im Schulgebäude lassen. Das Institut übernimmt für diese 

Gegenstände keine Verantwortung, und ist auch nicht bereit den Schaden zu ersetzen. Die 

von den Schülern in der Schule gefundenen Gegenstände werden im Sekretariat einen Monat 

aufbewahrt. 

5.12. Das Schulradio sendet regelmäßig in den im Arbeitsplan des Schuljahres festgelegten 

Zeiträumen Programme. Seine Arbeit wird jeweils von Lehrern, die verantwortlich für die 

Sendung sind, begleitet und kontrolliert. Im Studio dürfen sich nur Schüler mit Erlaubnis 

aufhalten. 
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5.13. Auf dem ganzen Gelände der Schule sind für jeden Schüler das Rauchen, Drogen- und 

Alkoholkonsum sowie Glücksspiele streng verboten. Wer während der Unterrichtszeit oder 

bei einer schulischen Veranstaltung raucht, Alkohol oder Drogen konsumiert, begeht einen 

schweren Disziplinarverstoß, und wird dementsprechend bestraft. 

5.14. Pflicht und Recht des Schülers ist die zweckmäßige Nutzung der Ausstattung der Schule und 

die Teilnahme am Unterricht. Er hat das Recht zu seiner Arbeit im Unterricht um 

Unterstützung zu bitten und diese zu bekommen. 

5.15. Das Schulgebäude ist an Werktagen von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Mit vorheriger 

Genehmigung dürfen die Schüler in Begleitung eines Lehrers auch außerhalb dieses 

Zeitraumes im Schulgebäude tätig sein. 

Außer dem Schulpersonal und den Schülern dürfen sich nur diejenigen im Schulgebäude aufhalten, 

die eine offizielle Angelegenheit erledigen oder eine Erlaubnis des Schulleiters erhalten 

haben. Der Zutritt zur Schule ist nur über die Pforte möglich. 

5.16. Die Schüler können ihre offiziellen Angelegenheiten an Unterrichtstagen in den Pausen oder 

nach dem Unterricht (bis 15.30 Uhr) erledigen. In privaten Angelegenheiten können sie sich 

an den Fachlehrer, an die Fachfrau für Mentalhygiene, an die Fürsorgerin der Schule, an die 

Schulärztin wenden.  

5.17. Die Schüler dürfen mit dem Fahrrad, Motorrad oder Auto in die Schule kommen. Diese 

Verkehrsmittel sollten sie pflichtgemäß an den dafür vorgesehenen Orten abstellen, und 

abschließen. Sie passen auf ihre Fahrzeuge auf. Die Institution haftet nicht für diese 

Fahrzeuge. Die Fahrradabstellanlagen für die Grundschulkinder befinden sich neben dem D 

und F Gebäude, die Gymnasialschüler haben die Abstellanlage neben dem B Gebäude zu 

benutzen. Um Unfälle zu vermeiden, müssen die Fahrräder auf dem Schulhof geschoben 

werden. 

5.18. Bei Schülerunfällen während des Unterrichts ist jener Lehrer zuständig, Maßnahmen zu 

ergreifen, der die Unterrichtsstunde hält. Nach der Betreuung der Schüler müssen sofort die 

Eltern benachrichtigt werden, und es muss ein online Unfallprotokoll erstellt werden. 

5.19. Wenn die Schüler in der Schule erkranken, informiert der Lehrer sofort die Eltern. Diese 

organisieren die Betreuung des Kindes und seine ärztliche Versorgung. Bei Internatsschülern 

schickt der Lehrer den Schüler ins Internat zurück und informiert gleichzeitig den Erzieher.  

5.20. Falls der Schüler in der Institution, deren Einrichtungen benutzend ein Produkt oder irgendein 

Kunstwerk errichtet, wird eine Vereinbarung über die Vergütung zwischen dem Schüler 

(bzw. den Eltern, bei Schülern, die noch nicht 14 Jahre alt sind) und der Schule geschlossen, 

die von den beiden Seiten unterschrieben wird. 

5.21. Erwartungen an das Betragen der Schüler 

 

5.21.1. Der Schüler soll sich beim Klingeln im Klassenzimmer oder vor dem Fachraum aufhalten, 

und zum Unterricht bereit sein. 

 

5.21.2. Das Handy und andere elektronische Kommunikationsmittel müssen im Gymnasium und im 

Fachgymnasium während des Unterrichts und bei Schulfeierlichkeiten im ausgeschalteten 

Zustand sein, ausgenommen wenn der Klassenlehrer oder der Fachlehrer anders verfügt. Das 

nicht bestimmungsgemäß benutzte Handy nimmt der Fachlehrer weg, gibt es am Ende der 

Stunde dem Schüler zurück, und kann dem Schüler eine Disziplinarstrafe verhängen. 

 

5.21.2.1. In der Grundschule muss das Handy der Schüler während der ganzen Unterrichtszeit 

ausgeschaltet sein. Das Handy einzuschalten, kann der Klassenlehrer oder der Fachlehrer 

erlauben. Erfährt der Lehrer das Gegenteil, dann gibt der Schüler, nachdem er seine Eltern 
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benachrichtigt hat, das Handy im Büro der stellvertretenden Direktorin ab. Das Handy kann 

er nach dem Unterricht abholen. Nach drei Verstößen erhält der Schüler eine Mahnung vom 

Klassenlehrer. 

 

5.21.3. Im Unterricht werden der Lehrer/ die Lehrerin oder ein Gast/Gäste mit Aufstehen begrüßt. 

5.21.4. Wenn die Stunde in einem anderen Klassenzimmer stattfindet, dürfen die dort gebliebenen 

Schulsachen der anderen Schüler nicht berührt werden. 

5.21.5. Der Schüler soll die Schulsachen, die von der Schule zur Verfügung gestellt und zum 

Gebrauch angeboten werden, ordnungsgemäß benutzen. 

5.21.6. Die Mäntel werden in der Ankleidegarderobe aufgehängt, aufbewahrt und nicht über die 

Stuhllehnen gehängt. 

5.21.7. Nach der Unterrichtsstunde soll der Grundschulschüler alle seine Schulsachen entweder in 

die Schultasche oder in die Schulbank legen. 

5.21.8. In den Pausen können die Schüler (Gymnasialschüler auch in Hohlstunden) das Schulbüffet 

besuchen. 

5.21.9. Die erste und dritte Pause, so das Wetter es ermöglicht, verbringen die Schüler der 

Grundschule auf dem Schulhof. 

5.21.10. In der zweiten Pause essen die Unterstufenschüler der Grundschule unter Aufsicht der 

Lehrer in der Mensa, die Oberstufenschüler der Grundschulen essen im Klassenraum, bzw. 

in der Mensa des F Gebäudes, und die Gymnasialschüler essen ihr Pausenbrot in den 

Klassenzimmern. 

5.21.11. Die Schüler dürfen in den Pausen nicht herumrennen und herumtoben, denn die 

körperliche Unversehrtheit anderer darf nicht gefährdet werden. 

 

Nach dem Unterricht 

5.21.12. Nach den Unterrichtsstunden muss das Klassenzimmer in Ordnung verlassen werden, 

in den A, D und F Gebäuden müssen die Stühle auf den Tisch gestellt werden. 

5.21.13. In der Oberstufe der Grundschule gibt es nur bis 14 Uhr Aufsicht. Nach 14 Uhr dürfen 

nur die Schüler im Schulgebäude sein, die Hausaufgabenbetreuung haben. 

 

5.22. Die Aufgaben des Ordners: 

 

5.22.1. Die Tafel sauber halten, Kreide besorgen, die Namen der abwesenden Schüler melden, 

Lüftung, auf die Sauberkeit des Klassenraums achten, 

5.22.2. nach dem Unterricht die Ordnung kontrollieren. 

5.22.3. Wenn der Lehrer 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht im Klassenraum ist, muss 

es am Sekretariat gemeldet werden. 

5.22.4. Der Ordner macht seine Mitschüler darauf aufmerksam, dass sie sich in den Pausen auf dem 

Flur, in den Klassenräumen und in den Toiletten ordentlich benehmen müssen, bzw. er achtet 

darauf, dass die Klasse/die Gruppe den Lehrer vor dem Fachraum ordentlich erwartet. 

5.22.5. An dem letzten Schultag der Woche macht er den nächsten Ordner auf seinen Klassendienst 

aufmerksam. 
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6. Genehmigung, Entschuldigung und Folgen des Fehlens 
 

 

6.1. Wenn der Schüler von der Schulstunde oder von anderen obligatorischen Schulveranstaltungen 

fehlt, muss er eine Entschuldigung vorweisen. Das Fernbleiben vom Heilgymnastik und vom 

Sportunterricht am Nachmittag wird als Fernbleiben vom Unterricht gewertet. 

 

6.2. Wenn der Schüler krank ist, schreibt der Arzt die Bescheinigung möglichst ins 

Kontrollheft/Notenheft ein, sonst muss das ärztliche Attest von einem Elternteil 

unterzeichnet werden. (Die Schüler sollen die Arzttermine nach Möglichkeit außerhalb des 

Unterrichtes wahrnehmen.) 

 

6.3.  Die Entschuldigung muss in der nächsten Klassenleiterstunde vorgezeigt werden. Falls das 

spätestens bis zur zweiten Klassenleiterstunde nicht geschieht, ist das Fehlen als 

unentschuldigt zu betrachten. 

 

6.4.  Die Eltern können binnen eines Schuljahres dreimal insgesamt drei Schultage mit einem Eintrag 

ins Kontrollheft/Notenheft entschuldigen. Wir bitten die Eltern darum, diesen Wunsch 

rechtzeitig – noch vor dem Fehlen – dem Klassenleiter mitzuteilen. Diese drei Fehltage 

werden vom Klassenlehrer im E-Klassenbuch entschuldigt.  

 

6.5.  Das Fehlen gilt als entschuldigt, wenn 

 

6.5.1. der Schüler (bei den nicht volljährigen Schülern ein Elternteil) im Voraus um Erlaubnis 

gebeten hat, fernbleiben zu dürfen, und die Erlaubnis auch erteilt wurde, 

6.5.2. wenn der Schüler wegen einer rechtlichen Maßnahme oder aus einem anderen wichtigen 

Grund nicht in der Schule erscheint, 

6.5.3. der Schüler einmal vor dem schriftlichen und dem mündlichen Teil einer Sprachprüfung oder 

einer vorgezogenen Abiturprüfung einen Tag fehlt (ausgenommen DSD I-II.), 

6.5.4. Institutionen, Organisationen, Vereine im Voraus um die Erlaubnis gebeten haben, dass der 

Schüler fernbleibt und diese Erlaubnis von dem Klassenleiter oder vom Direktor auch erteilt 

wurde, 

6.5.5. der Schüler an einer kulturellen, schulischen und/oder Sportveranstaltung und Blutspende 

teilnimmt.  

6.5.6.  der Schüler eine Verkehrsregel- oder Fahrprüfung macht und für die tatsächliche  

Prüfungszeit fern bleibt. 

 

6.5.7  Ein Schüler aus der 11-12 (13.) Klasse des Gymnasiums oder aus der 7-8 Klasse der 

Grundschule kann mit der Genehmigung seines Klassenleiters an einer 

Informationsveranstaltung (z.B.: Tag der offenen Tür) teilnehmen, vorausgesetzt, dass die 

besuchte Einrichtung seine Anwesenheit nachweisen kann. 
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6.6. Die offiziell fernbleibenden Schüler (z.B.: wegen Sprachprüfung, wissenschaftlichem oder 

Sportwettbewerb, Tag der offenen Tür, Schüleraustausch) sind im Klassenbuch als 

Abwesende eingetragen, und werden vom Klassenlehrer entschuldigt. 

6.7.  Der Klassenlehrer kann drei Schultage entschuldigen (siehe 6.4.), wenn der Schüler mehrere 

Tage fernbleiben will, ist das nur mit der Erlaubnis des Direktors möglich durch frühzeitige, 

schriftliche Anfrage der Eltern. 

6.8. In bestimmten Fällen können die Schüler vom Besuch der Unterrichtsstunde enthoben werden. 

Vor Wissenswettbewerben hat der Schüler eine Vorbereitungszeit. Vor einem vor Ort 

organisierten Landes-, Komitats-, oder Regionalwettbewerb, sind die Schüler an dem 

betroffenen Tag ab Ende der dritten Stunde nicht verpflichtet an den weiteren 

Unterrichtsstunden teilzunehmen. Im Fall der Grundschulschüler muss es mit den Eltern 

abgesprochen werden. 

6.9. Vor dem Finale eines Komitatswettbewerbs, oder vor der Halbfinale eines Landeswettbewerbs 

steht dem Schüler ein Vorbereitungstag zu, deshalb ist der Schüler nicht verpflichtet an dem 

Tag vor dem Wettbewerb die Unterrichtsstunden zu besuchen. Vor dem Finale eines 

Landeswettbewerbs hat der Schüler drei Vorbereitungstage. 

6.10. Wenn der Schüler nach dem Beginn der Unterrichtsstunde, der schulischen Veranstaltung 

erscheint, gilt das als Verspätung und die Verspätung muss entschuldigt werden. Die Dauer 

der Verspätungen wird addiert und das Fehlen, das die Länge einer Unterrichtsstunde 

erreicht, wird als entschuldigte, bzw. unentschuldigte Fehlstunde angerechnet. Der verspätete 

Schüler darf vom Unterricht nicht ausgeschlossen werden. 

6.11. Wenn der Schüler zu der Unterrichtsstunde oder zu der obligatorischen Schulveranstaltung 

nicht erscheint und dieses Fernbleiben nicht entschuldigt wird, fehlt er unentschuldigt. 

6.12. Gegen den Schüler, der unentschuldigt fehlt, muss man nach den Regelungen der Ministerialen 

Verordnung 20/2012 (VIII.31.) 51 § vorgehen. Nach der ersten unentschuldigten Fehlstunde 

benachrichtigt der Klassenleiter die Eltern über das Fehlen. Wenn die Zahl der 

unentschuldigten Fehlstunden zehn erreicht, benachrichtigt der Schulleiter die 

Vormundschaftsbehörde, Regierungsbehörde, den Kinder- und Jugendschutzdienst. Wenn 

ein Schüler dreißig, dann fünfzig unentschuldigte Stunden hat, muss der Direktor nach der 

genannten EMMI- Verordnung handeln. Das Verstoßverfahren muss bei schulpflichtigen 

Schülern nach 30 unentschuldigten Stunden eingeleitet werden. 

6.13. Wenn die Zahl der entschuldigten und unentschuldigten Fehlstunden des Schülers im Jahr über 

250 Stunden liegt, bzw. 30% der Gesamtstundenzahl in einem Fach überschreitet und 

deswegen die Leistung des Schülers nicht bewertet werden kann, kann er nach den 

Regelungen der Ministerialen Verordnung 20/2012 64-71§ mit der Erlaubnis des 

Lehrerkollegiums eine Klassifikationsprüfung ablegen oder das Schuljahr nach den gültigen 

Vorschriften wiederholen. 

 

 

 

 

7. Aufnahme in das Schulheim, in den Schulhort; Mensaversorgung 
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7.1. Ganztagsschule:  

 

Die Aufnahme in die Klassen der Ganztagsschule erfolgt auf Grund der schriftlichen Erklärung der 

Eltern, und zwar bei der Einschulung des Schulkindes auf dem Einschulungsformular. Dieser 

Antrag bezieht sich nur auf die erste und zweite Klasse der Grundschule. 

 

7.2. Der Schulhort:  

 

7.2.1. Organisierte Lernaktivitäten, Nachhilfestunden, Talentförderung werden unseren Schülern in 

den Jahrgängen 1-4. gesichert. 

7.2.2. Jeden Mai werden die Ansprüche auf die Teilnahme am Schulhort fürs kommende Schuljahr 

ermessen. 

7.2.3. Anfang September müssen die Eltern schriftlich bei der Schulleitung ihren Anspruch auf den 

Schulhort bestätigen. 

7.2.4. Die Absage kann auch nur auf schriftlichen Antrag genehmigt werden, der bis zum letzten 

Mittwoch des letzten Monats eingereicht werden muss. 

 

7.3. Hausaufgabenbetreuung  

 

7.3.1. In den 5. und 6. Jahrgängen organisieren wir für unsere Schüler nach dem Unterricht eine 

Hausaufgabenbetreuung. Die Zahl der aufgenommenen Schüler hängt von den Vorschriften 

des Schulgesetzes ab. Während des Schuljahres ist auch eine Aufnahme möglich, wenn freie 

Plätze noch zur Verfügung stehen. 

7.3.2. Die Hausaufgabenbetreuung erfolgt ab 14.00 Uhr 2 Stunden lang mit der Leitung von 

Fachlehrern. Bis 14 Uhr dürfen sich die Schüler unter Aufsicht der Lehrer – vom Wetter 

abhängig – auf Schulhof oder im Klassenraum aufhalten. Nach der Hausaufgabenbetreuung 

wird von 15.30 bis 16.00 Uhr eine Aufsicht gesichert.  

 

7.4. Schulspeisung in der Mensa 

 

7.4.1. Die Inanspruchnahme der Schulspeisung erfolgt auf Gesuch des Anspruchstellers. Das 

Gesuch wird dem Leiter der Institution bzw. dem zuständigen Angestellten der 

Wirtschaftsabteilung in den ersten Septembertagen schriftlich eingereicht. Das Gesuch gilt 

für ein Jahr. 

7.4.2. Die Grundschulkinder können die Schulspeisung in der Mensa monatlich bestellen, die 

Abmeldung von der Schulspeisung erfolgt im Falle von Grundschulkindern durch ein 

schriftliches Gesuch der Eltern, das im Wirtschaftsbüro einzureichen ist. Die Schüler der 

Mittelschule können die Schulspeisung in der Mensa ebenfalls monatlich bestellen, am 

letzten Schultag des Monats bis 12.00 Uhr auf einem Schulformular, das die Eltern 

unterschrieben haben. Die Bestellung bzw. Abmeldung gilt ab dem ersten Tag des nächsten 

Monats. 
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7.5. Bestimmungen für die Rückerstattung der Schulspeisungsgebühren 

 

7.5.1. Die Schulspeisungsgebühren werden in der Kasse des Wirtschaftsbüros bezahlt. Die Schüler 

haben die Gebühren an den vom Wirtschaftsbüro bestimmten Tagen zu bezahlen. 

7.5.2. Den Anspruchstellern, die unter die Wirkung des §148 des Kinderschutzgesetzes (31/1997) 

fallen, steht eine normative Zuwendung von 50-100 % zu. 

7.5.3. Bei den Schülern, die eine Kinderschutzzuwendung erhalten, ist die Berechtigung der 

Zuwendung jährlich zweimal zu überprüfen. 

7.5.4.Im Falle der Schüler, die den Schulhort, die Ganztagsschule, oder die Mensa in Anspruch 

nehmen,  muss die Erstattungsgebühr monatlich per Überweisung, per Scheck oder 

persönlich bar bezahlt werden, und zwar im Voraus bis zum 10. des Berichtsmonats. 

7.5.5. Wenn der Schüler die Schulspeisungsgebühr bis zur gegebenen Zahlungsfrist nicht bezahlt, 

können wir ihm ab dem nächsten Tag bis zum nächsten Monat keine Schulspeisung sichern. 

7.5.6. Die Überbezahlung wird bei der monatlichen Einzahlung beglichen. 

7.5.7. Im Falle von Krankheit oder sonstiger Abwesenheit gilt die bis 8 Uhr erfolgte Abmeldung ab 

dem nächsten Tag. 

7.5.8. Die endgültige Abmeldung können die Eltern schriftlich verlangen. Die Schulspeisung kann 

ab dem 2. Tag nach der Abmeldung ausgesetzt werden. 

 

 

 

8.  Prinzipien der Bestimmung und Verteilung der sozialen Zuwendungen 
 

 

8.1. Über die Zuerkennung der sozialen Zuwendungen für die Schüler entscheidet – wenn die Schule 

dazu berechtigt ist – der Direktor der Schule nach der Einholung der Meinung des 

Klassenlehrer und des Kinderschutzbeauftragten. 

 

8.2. Bei der Zuerkennung der Zuwendungen genießen jene Schüler einen Vorteil, bei denen das Pro- 

Kopf 

 

 

8.2.1. Einkommen der Familie 50% des jeweiligen Minimallohns nicht erreicht, 

 

8.2.2. wo das Kind an einer Dauerkrankheit erkrankt ist. 

 

 

8.3. Die Verteilung der staatlichen Zuwendung zum Kauf von Schulbüchern erfolgt nach den oben 

genannten Prinzipien. 

 

 

 

 

 

9.  Belobungen 
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9.1. Die Schüler können für hervorragende schulische Leistungen, für beispielhaften Fleiß sowie für 

aktive Gemeinschaftsarbeit Belobigungen, Preise erhalten. Ziel der Prämierung ist es, die 

Tätigkeit anzuerkennen und die Schüler zu niveauvollen schulischen Leistungen, zur aktiven 

Gemeinschaftsarbeit und Sporttätigkeit zu motivieren. Die Prämierung kann mehrere Formen 

haben. 

9.2.Anerkennungen, die von den Fachlehrern, Klassenlehrern und vom Direktor vorgeschlagen 

werden können: 

9.2.1. Schüler, die ihre Tätigkeit im Fachunterricht, im Fach- oder Schülerzirkel mit vorbildlichem 

Fleiß und auf hohem Niveau ausüben, in Wettbewerben in der Schule gute Ergebnisse 

erreichen, sind eines Lobs vom Fachlehrer würdig. 

9.2.2. Schüler, die ihrer engeren Gemeinschaft mit hervorragendem Fleiß und nützlich dienen; die 

in Wettbewerben in der Schule oder in der Stadt hervorragende Ergebnisse erreichen; an 

feierlichen Veranstaltungen der Schule aktiv und auf hohem Niveau teilnehmen bzw. durch 

die Ausübung einer wichtigen Tätigkeit das verdienen, sind eines Lobs vom Klassenlehrer 

würdig. Nach 3 Belobigungen vom Klassenleiter ist der Schüler eines Lobs vom Direktor 

würdig; nach 3 Belobigungen vom Direktor ist der Schüler eines Lobs vom Hauptdirektor 

der Institution würdig. 

9.2.3. Schüler, die gemeinschaftsorganisierende Arbeit für die ganze Schule leisten (z.B.: SMV, 

Schulzeitung, Schüleraufsicht, Chor, Theatergruppe, Tanzgruppe, wofür sie einmal im Jahr 

am SMV-Tag belobt werden), die eine außerordentlich wichtige gemeinnützige Tätigkeit 

ausüben; die in Komitats-, regionalen oder Landeswettbewerben hervorragende Ergebnisse 

erzielt haben, oder an außerschulischen Programmen aktiv und auf hohem Niveau 

teilnehmen, sind eines Lobs vom Direktor würdig. 

9.2.4. Schüler, die auf einem Gebiet eine hervorragende Leistung leisten und dadurch den Ruhm der 

Schule verbreiten, sind eines Lobs vom Hauptdirektor würdig. 

 

9.3. Anerkennungen, die aufgrund der Vorschläge des Lehrerkollegiums erteilt werden können 

9.3.1. Schüler, deren Arbeit im ganzen Schuljahr ein ausgeglichen hohes Niveau hatte; die durch 

ihre gemeinschaftsbauende oder sonstige Tätigkeit bei ihren Lehrern, Mitschülern 

Anerkennung fanden, sollen mit Bücherpreisen belohnt werden.  

9.3.2.  Schüler, die während ihrer Gymnasialbildung mehrere Jahre lang zu einer 

überdurchschnittlichen Leistung fähig waren, sollen mit einem Gedenkblatt ausgezeichnet 

werden. Dadurch können ihre Schulleistungen oder ihre Ergebnisse im Sport, aber auch ihre 

gemeinschaftsorganisierende Tätigkeit oder ihre Arbeit, die die Bewahrung der Werte der 

deutschen Minderheit fördert, anerkannt werden. 

9.3.3. Gemeinschaften und Schüler, deren Arbeit im ganzen Schuljahr ein ausgeglichen hohes 

Niveau hatte, können mit einem Theaterbesuch, einer Exkursion usw. belohnt werden. 

9.3.4. Jener Schüler, der in allen Schulfächern die Note 5 /sehr gut/ bekommen hat, mindestens in 

drei Schulfächern eine Belobigung und ein vorbildhaftes Benehmen hat, bekommt die 

Belobigung des Lehrerkollegiums. Hat der Schüler für sein Benehmen die Bewertung gut 

erhalten, kann das Lehrerkollegium über die Belobigung entscheiden. Über die 

Auszeichnung von Schüler der Oberstufe mit einer hervorragenden Leistung entscheidet 

das Lehrerkollegium am Notenkonferenz. 
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9.3.5.  Die Schüler der 6./8. bzw. der 12. Klassen werden am Ende des Schuljahres im Rahmen der 

sog. Abschiedsfeier ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen sind:  

 

9.3.5.1. in der 8. Klasse im Rahmen der Abschiedsfeier, bzw. für Schüler, die im sechsklassigen 

Gymnasium weiterlernen, können folgende Preise ausgeteilt werden, über die das 

Lehrerkollegium auf der Notenkonferenz entscheidet. Diese Preise können auch an 

mehrere Schüler geteilt vergeben werden. 

9.3.5.1.1.  „Schüler des Jahres – für die deutsche Sprache” 

9.3.5.1.2.   „Schüler des Jahres – für die Gemeinschaft” 

9.3.5.1.3.  „Schüler des Jahres – guter Sportler” 

9.3.5.1.4.  „Schüler des Jahres” 

 

9.3.5.2. in der 12. Klasse: 

9.3.5.2.1.„Ausgezeichneter Schüler“ 

                - Er hat am Ende von jedem Schuljahr mindestens 4,8 Notendurchschnitt  

 - Er hat vorbildlichen Fleiß und vorbildliches Betragen 

 - Er hat ein hervorragendes Ergebnis auf einem Fachgebiet erzielt 

9.3.5.2.2.„guter Schüler, guter Sportler“ 

                - Er hat am Ende von jedem Schuljahr mindestens 4,5 Notendurchschnitt  

 - Er hat die Schule an Sportwettbewerben aktiv und erfolgreich vertreten 

9.3.5.2.3.„Für die gute Gemeinschaftsarbeit“ 

 - Der Schüler hat im Laufe der vier oder fünf Jahre eine besonders aktive Arbeit in der 

Gemeinschaft der Institution geleistet. 

9.3.5.2.4.:„Berufspreis“ 

- Er hat am Ende von jedem Schuljahr mindestens 4,5 Notendurchschnitt bei den 

fachspezifischen Fächern. 

9.3 6. Die Auszeichnung der Schulleitung 

9.3.7. Anerkennungen, die vom Kuratorium der Gemeinnützigen Stiftung für die 

Institutionsträgerschaft des UBZ erteilt werden kann: Kuratoriumspreis 

Für den von der Stiftung zuerkannten Kuratoriumspreis kann jener Absolvent vorgeschlagen werden, 

der mit seinem vorbildlichen Betragen und Fleiß aus der Gemeinschaft der Schüler 

hervorragt und auf einem bestimmten Gebiet hervorragende Ergebnisse erreicht hat. 

9.3.8.   Zum von der Stadt verliehenen Titel „Schüler des Jahres” kann jener Abiturient 

vorgeschlagen werden, den das Lehrerkollegium für würdig hält und empfiehlt. 

   

 

9.4. Anerkennungen der Ergebnisse der schulischen Wettbewerbe 

9.4.1. Schüler, die an schulischen bzw. Sportwettbewerben teilgenommen haben, bekommen in dem 

jeweiligen Schulfach eine Fünf; die Platzierungen 1-3. sind eines Lobs vom Fachlehrer, in 

der Unterstufe der Grundschule vom Klassenlehrer würdig. 
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9.4.2. Schüler, die an städtischen oder regionalen schulischen bzw. Sportwettbewerben 

teilgenommen haben, bekommen in dem jeweiligen Schulfach eine Fünf. Die Platzierungen 

1-3. sind eines Lobs vom Direktor würdig. 

 

9.4.3. Schüler, die an schulischen bzw. Sportwettbewerben auf Komitatsebene die Platzierungen 1-

3 belegt haben, sind eines Lobs vom Direktor würdig. 

 

9.4.4. Schüler, die an schulischen bzw. Sportwettbewerben auf Landesebene die Platzierungen 1-

10 belegt haben, sind eines Lobs von der Hauptdirektorin der Institution würdig. 

 

9.4.5. Sportwettbewerbe in der Grundschule: 

9.4.5.1. Der damit beauftragte Sportlehrer der Oberstufe sammelt die Sportergebnisse während des 

Schuljahres, die Schüler werden am SMV-Tag ausgezeichnet, wobei die gleichen Prinzipien gelten, 

wie bei den schulischen Wettbewerben. 

9.4.5.2. Die Vereins- und sonstige Sportergebnisse werden auch am SMV-Tag prämiert. Diese 

werden vor dem SMV-Tag vom Schüler (durch den Trainer unterzeichnet) dem Klassenleiter 

abgegeben. 

 

10. In Fällen von Disziplinarvergehen verhängbare Strafen 
 

 

10.1. Über Schüler, die gegen die Schulregeln verstoßen, ihre Pflichten vernachlässigen, die 

Hausordnung schwer verletzen, unentschuldigt fehlen, bzw. einen weniger schweren 

Disziplinarverstoß mehrmals begehen, kann eine Disziplinarstrafe verhängt werden. 

 

10.2. Strafen, die von den Fachlehrern bzw. von den Klassenlehrern angeregt werden 

 

10.2.1. Schüler, die ihre Pflichten im Fachunterricht mehrmals nicht erfüllen, bekommen vom 

Fachlehrer eine schriftliche Ermahnung. 

 

10.2.2. Schüler, die schon ihre dritte Ermahnung des Fachlehrers verdient haben, bzw. gegen ihre 

Pflichten mehrmals verstoßen haben, bekommen vom Klassenlehrer eine schriftliche 

Ermahnung. Die erste unentschuldigte Abwesenheit wird auch mit der Ermahnung des 

Klassenlehrers bestraft. 

 

10.2.3. Schülern, die ihre zweite Ermahnung vom Klassenlehrer bekommen haben, bzw. gegen 

ihre Pflichten schwer verstoßen haben, wird eine Verwarnung des Klassenlehrers erteilt. 

 

10.2.4. Schülern, die die Verwarnung vom Klassenlehrer bekommen haben, und ihre Pflichten 

weiterhin schwer verstoßen haben, wird ein Verweis vom Klassenlehrer erteilt. 

 

10.3. Die weiteren Stufen der Bestrafungen: 

 

10.3.1. Mahnung vom Lehrerkollegium 

10.3.2. Verwarnung vom Lehrerkollegium 

10.3.3. Verweis vom Lehrerkollegium 
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10.4. Strafen, deren Verhängung in den Wirkungsbereich des Direktors gehören 

 

10.4.1.Schüler, bekommen vom Direktor eine Ermahnung, 

 

10.4.1.1. die gegen ihre Pflichten besonders schwer verstoßen haben,  

10.4.1.2. die absichtlich oder wegen Nachlässigkeit Schaden verursacht haben,  

10.4.1.3. geraucht haben, Alkohol oder Drogen konsumiert haben,  

10.4.1.4. Lebens- oder Verletzungsgefahr verursacht haben,  

10.4.1.5. oder jemanden körperlich misshandelt haben.  

 

10.4.2. Schüler, die eine Ermahnung vom Direktor haben und gegen ihre Pflichten weiterhin 

verstoßen haben, bekommen vom Direktor eine Verwarnung.  

 

10.4.3. Schüler, die eine Verwarnung vom Direktor haben und gegen ihre Pflichten weiterhin schwer 

verstoßen haben, bekommen vom Direktor einen Verweis. 

  

10.5. Die Strafen werden stufenweise festgelegt, aber bei begründeten Fällen kann man abhängig 

von dem Straftat davon abweichen.   

 

10. 6. Im Falle einer besonders schweren Verletzung der Regeln kann die Schule gegen den 

betroffenen Schüler ein Disziplinarverfahren einleiten. Im Laufe des Disziplinarverfahrens 

muss die Schule die Gesetze einhalten, die sich auf diese Fälle beziehen. 

 

 

11. Das Disziplinar- und Schlichtungsverfahren 
 

 

11.1. Wenn der Schüler seine Pflichten böswillig und grob verletzt, kann über ihn auf Grund eines 

Disziplinarverfahrens mit einem schriftlichen Beschluss eine Disziplinarstrafe verhängt 

werden. 

 

11.2. Im Falle eines Disziplinarvergehens wird vor dem Disziplinarverfahren vom Elternbeirat und 

der Schülerselbstverwaltung gemeinsam ein Schlichtungsverfahren eingeleitet. 

 

11.2.1. Ziel des Schlichtungsverfahrens: 

 

Aufdeckung und Auswertung der Ereignisse, die zur Pflichtverletzung führten und auf Grund deren 

eine Vereinbarung zwischen dem Schuldigen und dem Beschädigten im Interesse der 

Behebung der Beschwerden zu Stande zu bringen. 

 

11.2.2. Schlichtungsverfahrensordnung: 

 

11.2.2.1. Ein Schlichtungsverfahren kann eingeleitet werden, wenn sowohl der Beschädigte (bei 

Minderjährigen die Eltern) als auch der Schuldige (bei einem minderjährigen Schuldigen 

die Eltern) damit einverstanden sind. 

11.2.2.2. Im Bescheid über das Einleiten des Disziplinarverfahrens macht der Vorsitzende der 

Disziplinarkommission die Eltern des schuldigen Minderjährigen auf die Möglichkeit der 
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Inanspruchnahme des Schlichtungsverfahrens aufmerksam, vorausgesetzt, dass die Eltern 

des beschädigten Minderjährigen schriftlich erklärt haben, dass sie damit einverstanden 

sind. 

 

11.2.2.3. Die Eltern des schuldigen Minderjährigen können – innerhalb von 5 Tagen nach der 

Aushändigung des Bescheids - dem Vorsitzenden der Disziplinarkommission mitteilen, 

wenn sie das Einleiten des Schlichtungsverfahrens beanspruchen. 

 

11.2.2.4. Das Disziplinarverfahren wird fortgesetzt, wenn das Schlichtungsverfahren nicht verlangt 

wird, weiterhin, wenn das Verfahren innerhalb von 15 Tagen nach der Ankunft des 

Bescheids in der Schule zu keinem Ergebnis geführt hat. 

 

11.2.2.5. Wenn die Eltern des Schuldigen und des Beschädigten im Laufe des 

Schlichtungsverfahrens sich schriftlich geeinigt haben darüber, dass sie die Beschwerden 

beheben, wird das Disziplinarverfahren auf gemeinsame Initiative für die zur Behebung 

der Beschwerden nötige Zeit, aber höchstens für 3 Monate von der Disziplinarkommission 

eingestellt. 

 

11.2.2.6. Wenn die Eltern des beschädigten Minderjährigen in der Zeit der Einstellung des 

Verfahrens die Fortsetzung des Disziplinarverfahrens schriftlich nicht verlangt haben, 

wird das Disziplinarverfahren von der Kommission aufgehoben. 

 

11.2.2.7. Wenn die Parteien in der schriftlichen Vereinbarung über die Behebung der Beschwerden 

die Aussagen des Schlichtungsverfahrens schriftlich festlegen, darf man den Inhalt der 

schriftlichen Vereinbarung in der Klassengemeinschaft der Schuldigen besprechen, und 

es kann in der schriftlichen Vereinbarung bestimmten Kreis veröffentlich werden. 

 

11.2.3. Für die Durchführung des Schlichtungsverfahrens ist die über das Disziplinarrecht befugte 

Person verantwortlich, die Sicherung der technischen Bedingungen unterliegt der 

Bildungseinrichtung.  

 

11.2.4. Das Schlichtungsverfahren wird von einer Person, die sowohl der Beschädigte als auch 

der Schuldige akzeptieren, geleitet.  

 

11.3. Strafen, die im Laufe des Disziplinarverfahrens verhängt werden können: 

 

11.3.1. Verweis 

 

11.3.2. strenger Verweis 

 

11.3.3. Reduzierung oder Entziehung bestimmter Begünstigungen, Beihilfen 

11.3.4. Versetzung in eine andere Klasse, in eine andere Lerngruppe, in eine andere Schule 

11.3.5. Verbietung des Fortsetzens des Schuljahrs in der Institution 

 

11.3.6. Verweisung von der Schule 

 

11.4. Im Laufe von Disziplinarverfahren ist die Disziplinarkommission dazu verpflichtet, die vom 

Gesetz vorgeschriebenen Regeln zu befolgen.  
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12.  Zeitraum der Gültigkeit der Hausordnung 
 

 

12.1. Die Hausordnung tritt am 25. Oktober 2018 in Kraft und ist bis zum Widerruf gültig, aber sie 

muss am Anfang jedes Schuljahres überprüft werden.  

 

12.2.1. Eine Änderung können alle Beteiligten des Schullebens anregen. Diese Initiative muss man 

dem Direktor der Schule schriftlich einreichen.  

 

12.2.2. Der Leiter der Institution wird nach vorheriger Absprache mit dem Kollegium und mit der 

Schülerselbstverwaltung über diesen Antrag/Initiative entscheiden.  

 

12.2.3. Wenn er den Antrag annimmt, dann soll die Hausordnung spätestens bis Ende Oktober 

modifiziert werden.  

 

12.2. Die Modifizierung kann nur dann verabschiedet werden, wenn sie den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht, wenn jeder Beteiligte bei der Überprüfung seine Rechte ausüben konnte. 
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13. Annahme der Hausordnung 
 

Die Hausordnung wird vom Schuldirektor entworfen und von der Gesamtlehrerkonferenz 

angenommen. Bei der Annahme, bzw. bei der Modifizierung der Hausordnung haben die 

Schülermitverwaltungen und der Elternbeirat das Recht auf Meinungsäußerung. 
 

14. Klausel 
 

Die Hausordnung der Einheitlichen Schule des UBZ ist von der Gesamtlehrerkonferenz der Schule 

auf ihrer Sitzung 16. Oktober 2019 angenommen worden. 

(siehe Protokoll der Lehrerkonferenz) 

 

      
                  in Vertretung des Lehrerkollegiums 

 

15. Erklärungen 
 

Bezüglich der Hausordnung der Einheitlichen Schule des UBZ hat die Schülermitverwaltung 

der Grundschule von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch gemacht.  

Baja, den 17. Oktober 2019 

           
Bevollmächtigter Vertreter der 

Schülermitverwaltung der Grundschule 

 

Bezüglich der Hausordnung der Einheitlichen Schule des UBZ hat die Schülerverwaltung 

des Gymnasiums und Fachgymnasiums von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch 

gemacht.  

Baja, den 17. Oktober 2019 

            
Bevollmächtigter Vertreter der 

Schülermitverwaltung des Gymnasiums und Fachgymnasiums 

 

Im Namen der Elternorganisation bezeuge ich mit meiner Unterschrift, dass die 

Elternorganisation bezüglich der Hausordnung und ihrer Anlagen der Einheitlichen Schule des 

UBZ von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hat.  

Baja, den 17. Oktober 2019  

 
             Vorsitzende der Elternorganisation 
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Anlage Nr. 1 
 

 

Rechte und Pflichten der Eltern nach dem nationalen Erziehungsgesetz (CXC/2011 §72) 

 

 

 

Rechte der Eltern: 

 

1) Einblick in die hausinterne Regelungen der Schule (Pädagogisches Programm, 

Hausordnung) 

2) Regelmäßige Informationen über die Entwicklung, das Verhalten und die Leistungen 

des Schülers zu bekommen. 

3) Schriftliche Vorschläge und Bemerkungen zu machen. 

4) Anträge zu zusätzlichen Beschäftigungen 

5) Besichtigung des Unterrichtes mit Erlaubnis der Schulleitung 

6) Beteiligung in der Elternorganisation als Mitglied  

7)  Gemäß des Gesetzes können die Eltern sich an Entscheidungen      

      bezüglich der Schule beteiligen  (z.B.: Soziale Unterstützung von    

      Kindern) 

 

 

 Pflichten der Eltern: 

 

1) Für Voraussetzungen der gesunden Entwicklung ihres Kindes zu sorgen 

2) Dem Kind die Möglichkeit schaffen die Schule regelmäßig zu besuchen 

3) Die Entwicklung und die schulischen Leistungen des Kindes in Auge behalten und 

unterstützen sowie bewirken, dass das Kind seinen Verpflichtungen nachkommt. 

4) Regelmäßige Kontakte zu den Lehrern halten 

5) Die Integration des Kindes in die neue Gemeinschaft bzw. Schule  unterstützen, die 

interne Regelungen einzuhalten 

 

 



31 

 

Anlage Nr. 2 
 

Pflichten und Rechte der Lehrer in Bezug auf die Bildung und den Schülerstatus auf der 

Grundlage des nationalen Erziehungsgesetzes (§62) 

 

 

Aufgabe des Lehrers ist: 

 

1) Auf geistige und physische Gesundheit des Schülers zu achten 

2) Modernen Unterricht zu erteilen 

3) Die Schüler in der Zusammenarbeit mit den Eltern zu schützen 

4) Die Schüler und die Eltern über alle wichtige Ereignisse rechtzeitig zu informieren 

5) Die Anforderungen seines Faches, die Prinzipien und die Art und Weise der mündlichen 

und schriftlichen Kontrollen den Schülern mitzuteilen. Besonders wichtig ist, dass die 

schriftlichen Kontrollarbeiten und Test rechtzeitig und gründlich bewertet dem Schüler 

zurückgegeben werden. 

6) Die persönlichen Rechte der Schüler, die menschliche Würde und die Freiheit zu 

beachten und damit als Vorbild für die Schüler dienen. 

 

 

 

Pflichten in Bezug auf die Arbeit der technischen Angestellten 

 

Die Arbeit der technischen Mitarbeiter wird durch die Schulleitung koordiniert. Wenn es 

zwischen einem Schüler und einem technischen Mitarbeiter zu einer Auseinandersetzung 

kommen sollte, soll die Schulleitung informiert werden. 
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Anlage Nr. 3 
 

Benutzung der Fachräume der Schule 

 

Die Fachräume der Schule sind folgende: A 102, 103, 107, 108, 211, 217, 210, 211. 

       B 2.25 Konferenzraum mit Multimedien- Ausstattung 

       A 111 Konferenzraum mit Multimedien- Ausstattung 

       Grundschule: 204 Computerraum 

 In diesen Fachräumen dürfen sich die Schüler nur mit der Aufsicht eines Lehrers aufhalten 

 Vor Unterrichtsbeginn müssen sie auf dem Flur auf den Lehrer warten, der sie in den Raum 

lässt. 

 Die Schüler dürfen die Geräte und die  Chemikalien, die im Raum sowie im Sammlungsraum 

zu finden sind, nur mit  Aufsicht eines Lehrers benutzen. 

 Falls die Schüler von den Lehrern darum gebeten werden, sind sie dazu verpflichtet, 

Schutzkleidung, Schutzbrille usw. zu tragen. 

 In diese Räume dürfen die Kinder weder Lebensmittel noch Getränke bringen. 

 

 

Regeln bezüglich der Benutzung der Sporthalle 

 

Hausordnung der Sporthalle 

1.) Die Wettkampfstätte, die Umkleideräume der Sporthalle sowie ihre sonstige Räume dürfen 

nur Gruppen mit einem offiziellen/ dienstlichen und gültigen Stundenplan benutzen. Den 

Anspruch nach Massensport koordiniert der Sportlehrer zu anderen Terminen. 

2.) Die Räume sowie ihre Einrichtungen/Geräte dürfen von unseren Schülern nur unter Aufsicht 

des Lehrers bzw. Trainers benutzt werden. 

3.) Falls während der Beschäftigungen durch Beschädigung ein materieller Schaden entsteht, 

muss der vom Verursacher ersetzt werden. Falls der Verursacher nicht ausfindig gemacht 

werden kann, ist der Beschäftigungsleiter verantwortlich. 

4.) Die Leiter der Beschäftigungen sind dazu verpflichtet, jede Abnormalität/ Anomalie zu 

melden. 

5.) Das Rauchen in der Anlage verboten. 

6.) Bei einer Veranstaltung muss das für die Organisierung zuständige Organ dafür sorgen, dass 

die Personen, die die Sporthalle einrichten, schonend mit den Einrichtungen umgehen. 

7.) Wir übernehmen keine Verantwortung für die in den Umkleidungsräumen gelassenen 

Wertsachen. 

8.) Es ist verboten mit Schuhen, die auf den Straßen getragen werden,  die Sporthalle zu betreten. 

9.) Alle, die im Saal eine Beschäftigung halten, haben das Recht alle Sportgeräte und 

Ausrüstungen zweckentsprechend zu verwenden. Zu ihren Pflichten gehört es aber, dass sie 

die gebrauchten Geräte auf ihre Plätze bringen und für die Ordnung im Lagerraum sorgen. 

10.) Es ist verboten Einrichtung, Geräte sowie Wände zu schädigen, zu verschmutzen. 

11.) Es ist verboten die Sportgeräte oder andere, zur Ausrüstung gehörende Gegenstände, die das 

Eigentum der Sporthalle sind, aus der Halle zu bringen, bzw. bringen zu lassen. 
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Anlage  Nr. 4 
 

 

Gesichtspunkte der Bewertung von Betragen und Fleiß 

 

 

Betragen und Fleiß von Schülern wird in der Grundschule monatlich, im Gymnasium und im 

Fachgymnasium am Ende des Halbjahres vom Klassenleiter mit Hilfe der Schüler und der in der 

Klasse unterrichtenden Lehrer bewertet.  

 

Grundschule 

Gesichtspunkte zur Bewertung des Betragens: 

 

1. Der Schüler verhält sich den Lehrern, den Mitarbeiter der Schule sowie einen Mitschülern 

gegenüber höflich. 

2.  Er macht seine Hausaufgaben immer seinen Fähigkeiten gemäß, und ordentlich. 

3.  Er hat seine Schulsachen, die er beim Unterricht braucht, dabei. 

4.  Er hält die Hausordnung der Schule ein. 

5.  Er erscheint in der Schule pünktlich. 

6.  Er hat keine schriftliche Mahnung. 

 

Gesichtspunkte zur Bewertung vom Fleiß: 

1.  Der Schüler arbeitet seinen Fähigkeiten gemäß genau und ordentlich. 

2.  An dem Unterricht beteiligt er sich aktiv. 

3.  Seine Hausaufgaben macht er regelmäßig, seine Bücher und Hefte sind sauber und ordentlich, 

seine Schrift ist lesbar und ordentlich. 

4.  Er bereitet  sich regelmäßig vor und er ist bestrebt Kenntnisse selbstständig anzueignen. 

5.  Er hilft seinen Mitschülern beim Lernen. 

 

Bewertung: 

- den Erwartungen entspricht er 

regelmäßig (5) 

meistens (4) 

teilweise (3) 

meistens nicht (2) 
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Gymnasium und Fachgymnasium (Jahrgänge 9-12) 

 

Betragen 

 

sehr gut (5) , falls der Schüler den meisten hier stehenden Kriterien entspricht: 

- er hält die Vorschriften der Hausordnung ein 

- er ist mit seinem Betragen, mit seinen Taten Vorbild für seine Mitschüler 

- für die Gemeinschaft ist er bereit etwas Nützliches zu tun 

- seine zwischenmenschlichen Beziehungen charakterisieren Geduld, Verständnis, 

Hilfsbereitschaft, Gutmütigkeit 

- er verstößt nicht gegen die Regeln des gesitteten Benehmens. 

 

gut (4), falls der Schüler meistens der Mehrheit folgender Gesichtspunkte entspricht: 

-        er hält die Vorschriften der Hausordnung ein 

-  für die Gemeinschaft übernimmt er freiwillig keine Arbeit, aber wenn er einen 

Auftrag bekommt, erfüllt er ihn 

-        gegen die Regeln des gesitteten Benehmens verstößt er selten 

-        während des Schuljahres hat er keine strengere Bestrafung als Verweis vom 

Klassenlehrer. 

 

befriedigend (3), falls das Betragen des Schülers meistens charakterisiert,   

-       dass er regelmäßig gegen die Vorschriften der Hausordnung verstößt 

-       dass er mit Worten oder Taten regelmäßig gegen die Regel des zivilisierten 

Verhaltens verstößt 

-       dass er nicht mal die obligatorischen Aufgaben für die Gemeinschaft restlos macht 

-       dass auch an seinem Benehmen seinen Mitschülern gegenüber etwas auszusetzen ist. 

 

ausreichend (2), falls das Betragen des Schülers im Allgemeinen Folgendes charakterisiert: 

-  Er verstößt regelmäßig und schwer gegen die Regeln der Hausordnung. 

-      Er erledigt seine Aufgaben für die Gemeinschaft nachlässig. 

-      Er verstößt regelmäßig und schwer gegen die Regeln des gesitteten Benehmens. 

-      Er hat Mahnung vom Direktor oder eine noch schwerere Rüge. 
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Die verschiedenen Gesichtspunkte können einander ausgleichen. Gutes Betragen kann ein Schüler 

haben, der wegen Rauchen eine Mahnung vom Direktor hat, aber dessen Tätigkeit für die 

Gemeinschaft hervorragend ist. 

 

 

 

Fleiß: 

 

Vorbildhaft (5), falls der Schüler den meisten hier stehenden Aspekten entspricht: 

- seine schulischen Pflichten im Lernbereich einwandfrei erfüllt  

- er ist bestrebt, seine schulischen und auch die außerschulischen Aufgaben einwandfrei zu 

erfüllen 

- er nimmt an der Arbeit des Fachzirkels, des Schülerkreises teil 

- seine Leistung in einem Fach ist hervorragend 

- seine Leistung ist im Vergleich zu seinen Fähigkeiten und seinen Verhältnisse 

hervorragend. 

 

Gut (4), falls der Schüler den meisten hier stehenden Aspekten entspricht: 

- seine schulischen Pflichten im Lernbereich erfüllt er gut oder mit kleineren Ausnahmen 

- er arbeitet fast immer seinen Fähigkeiten und Verhältnissen gemäß 

- er ist bestrebt, seine schulischen und die außerschulischen Aufgaben mit wenigen Mängeln 

zu erfüllen 

 

Veränderlich (3), falls der Fleiß des Schülers dadurch charakteristisch ist: 

- er weigert sich seine Pflichten zu erfüllen 

- seine Leistung ist seinen Fähigkeiten und Verhältnissen gemäß schwach 

- seinen schulischen und außerschulischen Aufgaben werden vernachlässigt. 

 

Nachlässig (2), falls der Fleiß des Schülers dadurch charakteristisch ist: 

- er erfüllt seine Pflichten nicht 

- gemäß seinen Fähigkeiten und Verhältnissen ist seine Leistung sehr schwach 

- er kümmert sich nicht um seine schulischen und außerschulischen Aufgaben. 

 

 

 

Die Hausordnung ist gültig ab dem 25. Oktober 2018.
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